
Nach bayerischem Vorbild haben 
auch die Kassenzahnärztliche 
 Vereinigung Berlin und die Zahn-
techniker-Innung Berlin-Bran-
denburg Grundsätze einer quali-
tativ hochwertigen zahntechni-
schen Versorgung für Patienten 
aus der Sicht von Zahnärzten und 
Zahntechnikern auf den Weg ge-
bracht. In dem gemeinsamen The-
senpapier heißt es unter anderem: 
„Die zahnärztliche Heilbehand-
lung basiert neben der persön-
lichen und fachlichen Qualifika-
tion des Zahnarztes auf einem 
leistungsfähigen Zahntechniker- 
Meisterhandwerk. Zahnärzte und 
Zahntechniker rechtfertigen das 
Vertrauen durch ihre persönliche 
und wohnortnahe Leistung, die 
einem hohen Qualitätsanspruch 
unterliegt.“ 
Das weltweit anerkannte hohe 
Versorgungsniveau in Deutsch-
land bietet Patienten einen er-
heblichen Mehrwert bei Mund-
gesundheit, Qualität und Ästhe-
tik. Deshalb sehen Zahnärzte 
und Zahntechnikermeister in 
der „Vermittlung“ von Praxen 
und Labors durch private und 
 gesetzliche Krankenversicherun-

gen einen Eingriff in das gewach-
sene Vertrauensverhältnis zwi-
schen Zahnarzt und Patient. 
Sie fordern insbesondere priva-
te Krankenversicherungen auf, 
ihre sogenannten „Sachkosten-
listen“, mit denen Erstattungs-
leistungen für die Versicherten 
beschränkt werden, transparent 
zu machen. Der Versicherer 
müsse den Ver sicherten schon 
vor dem Abschluss des Ver-
sicherungsvertrages objektiv 
und  umfassend über mögliche 
Leistungseinschränkungen auf-
klären. 
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Höchste Auszeichnung
ZTM Horst Fehr und ZTM Dietrich Siepermann erhalten 

die Goldene Ehrennadel des VDZI.

Das Gesetz zur Bekämpfung von 
Korruption im Gesundheitswe-
sen, das sogenannte Antikor-
ruptionsgesetz, ist nach der Ver-
öffentlichung im Bundesanzeiger 
am 4. Juni in Kraft getreten.
Aus Sicht des Verbandes Deut-
scher Zahntechniker-Innungen 
(VDZI) fügt das Gesetz den beste-
henden Regelungen nichts we-
sentlich Neues hinzu, sondern 

schärft lediglich die juristischen 
Instrumente bei Regelverletzun-
gen. Wo hier im Detail die Grenze 
zu ziehen ist, bedürfe der Ausfor-
mung und der Auslegung durch 
die Rechtsprechung. Diese wird 
der VDZI daher entsprechend 
 beobachten und auswerten.
Hierzu strebt der VDZI, wie be-
reits 2011 mit der Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK) begonnen, 

in dieser Frage auch weiterhin 
eine enge Zusammenarbeit mit 
den zahnärztlichen Organisa-
tionen an, um einheitliche Aus-
sagen für Zahnärzte und gewerb-
liche Labore zu konkreten Fra-
gen treffen zu können. Das Ziel 
müsse hierbei eine gemeinsame 
Null-Toleranz-Politik sein. 

Der Verband Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI) hat 
anlässlich seines 60. Verbands-
tages in Bonn die Goldene Eh-
rennadel an die Zahntechniker-
meister Horst Fehr und Dietrich 
Siepermann verliehen. Mit sei-
ner höchsten Auszeichnung ehrt 
der VDZI Persönlichkeiten, die 
sich in besonderer Weise um  
das Zahntechniker-Handwerk 
verdient gemacht haben. In sei-
ner Laudatio begründete Uwe  

Breuer die Entscheidung des 
VDZI-Vorstandes, die Ehren-
nadel an Zahntechnikermeister 
Horst Fehr zu verleihen: „In sei-
ner Heimat-Innung Kassel hat 
Horst Fehr als Vorstandsmit-
glied Aufgaben als Schrift-
führer, Meisterkurs-Referent, 
im Prüfungsausschuss und als 
zahntechnischer Sachverstän-
diger übernommen.
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Patientensicherheit stärken 
Berliner Zahnärzte und Zahntechniker  
legen gemeinsames Thesenpapier vor.

Antikorruptionsgesetz 
VDZI strebt in Zusammenarbeit mit zahnärztlichen Organisationen  

eine Null-Toleranz-Politik an.

ANZEIGE

VDZI-Präsident Uwe Breuer (Mitte) mit den Preisträgern der Goldenen Ehrennadel Dietrich Siepermann (links) 
und Horst Fehr.
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Mit großem Engagement gab er 
entscheidende Impulse. Horst 
Fehr hat mit vielen Maßnahmen 
seit fast vier Jahrzehnten die 
beruflichen und wirtschaftli-
chen  Interessen der zahntech-
nischen Meisterbetriebe in sei-
nem Innungsbereich nicht nur 
vertreten, sondern auch voran-
gebracht. Bei der Zusammen-
arbeit im Landesverband Hes-
sen hat er zudem aktiv an 
den Preisverhandlungen teilge-
nommen. Seit 1995 – also im 
21. Jahr – ist Horst Fehr als 
Obermeister der Zahntechniker- 
Innung Kassel auch auf bundes-
politischer Ebene aktiv. Hier 
trägt er die demokratisch ge-
troffenen  Ergebnisse der Mit-
gliederversammlung des VDZI 
stets solidarisch mit. Dies ist mit 
einer festen Überzeugung ver-
bunden: Für Horst Fehr ist die 
Einheit des  Berufsstandes eine 
unabdingbare Voraussetzung. 
Nur so gelingt die Verteidigung 
der zahntech nischen Interes-
sen in der Region und auf 
Bundes ebene.“
ZTM Dietrich Siepermann, stell-
vertretender Obermeister der 
Zahntechniker-Innung Düssel-
dorf, ist mit seiner zahntechni-
schen Fachkompetenz seit mehr 
als 35 Jahren in verschiedenen 
Ausschüssen des VDZI tätig. 
Hierzu führte Präsident Breuer 
aus: „Dietrich Siepermann hat 
sich über mehrere Jahrzehnte 
für die Entwicklung und Fort-
entwicklung der Leistungs- und 
Abrechnungsverzeichnisse des 
Zahntechniker-Handwerks ein-
gesetzt. Ganz gleich ob in den 
Verhandlungskommissionen 
zum Bundeseinheitlichen Leis-
tungsverzeichnis (BEL) oder bei 

den Aktualisierungen der Bun-
deseinheitlichen Benennungs-
liste für zahntechnische Leis-
tungen bzw. der Neuauflage der 
BEB Zahntechnik®. Diese Kärr-
nerarbeit für eine leistungsge-
rechte Abrechnung kann in 
 seiner Bedeutung gar nicht 
hoch genug geschätzt werden. 
Die Arbeitsgruppe Betriebs-
wirtschaft und der Fachbereich 
Betriebswirtschaftliche Anwen-
dungen sind seit 1980 eigentlich 
ohne ihn undenkbar. Sein En-
gagement in der Arbeitsgruppe 
Recht und Verträge oder auch 
seine Mitwirkung in der Ar-
beitsgruppe Neue Techniken 
und Umweltschutz zeugen dar-
über hinaus von einer hohen 
fachlichen Kompetenz und au-
ßerordentlichen Einsatzbereit-
schaft. In den vergangenen 
Jahrzehnten gehörte Dietrich 
Siepermann zudem zweimal 
dem Vorstand des VDZI an, von 
1984 bis 1987 und von 2005 bis 
2009.“
VDZI-Präsident Breuer betonte, 
dass Horst Fehr und Dietrich 
Siepermann sich mit ihrem eh-
renamtlichen Engagement über 
Jahrzehnte selbstlos in den 
Dienst der zahntechnischen Ge-
meinschaft gestellt haben und 
auch noch weiter stellen. Auf re-
gionaler wie auch auf Bundes-
ebene leben beide das Prinzip 
„Von Kollegen für Kollegen“ mit 
ihrem unermüdlichen Einsatz 
und ihrem stets offenen Ohr für 
ihre Kollegen. Nicht zuletzt für 
diesen Einsatz als eine tragende 
Säule der Selbstverwaltung im 
Zahntechniker-Handwerk wur-
den Fehr und Siepermann mit 
der Goldenen Ehren nadel aus-
gezeichnet.  

Quelle: VDZI
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Moderne Therapie jetzt GKV-Leistung
Einigung auf Vergütung bei Adhäsivbrücken mit Metallgerüst als Regelleistung erzielt.

Ein- oder zweiflügelige einspan-
nige Adhäsivbrücken mit Me-
tallgerüst zum Ersatz eines 
Schneidezahnes stehen seit dem 
1. Juli jedem gesetzlich Versi-
cherten als Regelversorgung zur 
Verfügung. Vertragszahnärzte 
können die Leistung ab dem ge-
nannten Zeitpunkt mit gesetz-
lichen Krankenkassen abrech-
nen, teilte die Kassenzahnärztli-
che Bundesvereinigung (KZBV) 
mit. Bislang war die Verwendung 
dieser Brücken als GKV-Leis-
tung grundsätzlich nur bei Ver-
sicherten im Alter zwischen 
14 und 20 Jahren möglich.
Bereits im Februar hatte der 
 Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) der GKV eine entspre-
chende Anpassung der Zahnersatz- 
Richtlinie verabschiedet. Diese 
war im Mai in Kraft getreten. 
Nachdem die KZBV als stimm-
berechtigte Trägerorganisation an 
den Beratungen des G-BA mitge-
wirkt hatte, musste die Richtlinien-
änderung anschließend noch im 
Einheitlichen Bewertungsmaß-

stab für zahnärztliche Leistun-
gen (BEMA) nachvollzogen wer-
den. Die Umsetzung der Leistung 
geht auf eine entsprechende Eini-
gung von KZBV und GKV-Spit-
zenverband (GKV-SV) zurück.
Die neuen Bestimmungen sehen 
vor, dass bei Versicherten, die das 
14., noch nicht aber das 21. Le-
bensjahr vollendet haben, nun 
auch der adhäsive Ersatz von 

zwei nebeneinander fehlenden 
Schneidezähnen möglich ist. 
Hierbei können, je nach individu-
ellem Befund, zwei einflügelige 
Adhäsivbrücken mit je einem 
Brückenglied oder auch eine 
zweiflügelige Adhäsivbrücke mit 
zwei Brückengliedern eingesetzt 
werden.  

Quelle: KZBV

© Pressmaster/Shutterstock

Höchste Auszeichnung

„Wir gehen davon aus, dass das 
Antikorruptionsgesetz die öko-
nomischen Fehlanreize und 
die Instrumente von 
grauen Märkten auch 
in der Zahnersatz-
versorgung zurück-
drängen wird. Dadurch werden 
die grauen Ränder am Markt 
kleiner. Dabei kommt es nicht 
darauf an, dies an der Zahl auf-
gedeckter Missbräuche zu be-
werten. Wir sind der festen Über-
zeugung, dass dieses Gesetz und 
die Diskussion um dieses Gesetz 
bei allen Beteiligten schon jetzt 
zu einer Zurückhaltung geführt 
hat, die es bis vor einem 
Jahr noch nicht gegeben hat. 
Das ist gut für die Mehrheit der 
Zahnärzte und für die Mehrheit 
der  Labore – es ist gut für die 
qualitätsorientierte Zusammen-

arbeit der beiden Berufe, die 
keinen Raum für eine unzulässi-
ge Vorteilsgewährung oder Vor-
teilsannahme lässt. Mit beson-
derem  Engagement klärt der 
VDZI seit  Jahren die zahntech-
nischen Meisterlabore über die 
zwingende Einhaltung der 
rechtlichen  Regeln für einen 
 lauteren und fairen Wettbewerb 
auf. Der hierzu erarbeitete ei-
gene Leitfaden besitzt weiter 
Gültigkeit“, so VDZI-Präsident 
Uwe Breuer.  

Quelle: VDZI
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 Antikorruptionsgesetz: Skontogewährung noch gesetzeskonform?
Dr. Michael-Peter Henninger, Justiziar der Zahntechniker-Innung Rhein-Main, gibt Einblick in das neue Antikorruptionsgesetz. 

Das Antikorruptionsgesetz be-
wegt die Gemüter. Es besteht Ver-
unsicherung, ob die Gewährung 
eines Barzahlungsnachlasses im 
Sinne eines „Skontos“ gegen das 
neue Gesetz zur Bekämpfung von 
Korruption im Gesundheitswe-
sen verstößt und auf welcher 
Grundlage die Skontierungsfrist 
berechnet wird. Praxisfern ist die 
Empfehlung, die Einzelrechnung 
oder eine Wochenaufstellung 
 zugrunde zu legen. Elegant wäre 
die Möglichkeit des Bankeinzugs, 
die jedoch eine Ausnahme dar-
stellt. Die nachfolgenden Ausfüh-
rungen beziehen sich – praxis-
gerecht – auf den Skonto, nicht 
jedoch auf andere Preisnachlässe 
und sonstige Vergünstigungen.

Rechtsgrundlagen

Korruption im Gesundheitswesen 
beeinträchtigt den Wettbewerb, 
kann medizinische Leistungen 
verteuern und untergräbt das Ver-
trauen von Patienten in die Inte-
grität heilberuflicher Entschei-
dungen. Dem soll das „Antikor-
ruptionsgesetz“ entgegenwirken. 
Es ist in das Strafrecht unter den 
§§ 298 bis 302 Strafgesetzbuch 
(StGB) eingefügt. 
Zu beleuchten ist § 299 b – Beste-
chung im Gesundheitswesen. 
Danach gilt:
„Wer (Zahntechniker) einem  
Angehörigen eines Heilberufes 
(Zahnarzt) im Zusammenhang 
mit dessen Berufsausübung einen 
Vorteil als Gegenleistung dafür 
 gewährt, dass er bei dem Bezug 
von Medizinprodukten, die jeweils 
zur unmittelbaren Anwendung 
durch den Heilberufsangehörigen 
bestimmt sind, ihn (Zahntechni
ker) im Wettbewerb in unlauterer 
Weise bevorzugt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu drei Jahren  
oder mit Geldstrafe bestraft.“
Der Skonto war früher im heute 
nicht mehr bestehenden Rabatt-
gesetz geregelt. Dieses Gesetz 
wurde zum 25.07.2001 zusam-
men mit der Zugabeverordnung 
aufgehoben. Die Definition des 
Barzahlungsnachlasses/Skontos 
gilt indessen inhaltlich fort. 
Die Definition nach § 2 des Ra-
battgesetzes lautete:
„Der Preisnachlass für Barzah
lung (Barzahlungsnachlass) darf 
drei vom Hundert des Preises der 
Ware oder Leistung nicht über
schreiten. Er darf nur gewährt 
werden, wenn die Gegenleistung 

unverzüglich nach der Lieferung 
der Ware oder der Bewirkung der 
gewerblichen Leistung durch 
Barzahlung oder in einer der  
Barzahlung gleichkommenden 
Weise, insbesondere durch Hin
gabe eines Schecks, oder durch 
Überweisung erfolgt.“

Grundsätzliche  
Zulässigkeit des Skonto

Danach und in Beachtung der 
konkretisierenden Rechtspre-
chung gilt Folgendes:
Skonto ist ein Preisnachlass, der 
dem Käufer oder Besteller bei 

kurzfristiger Bezahlung  – etwa 
acht Tage – eingeräumt wird. 
 Erforderlich ist eine entspre-
chende Vereinbarung. Sie kann 
auch konkludent zustande kom-
men. Gestattet der Gläubiger 
den Abzug erst durch eine Klau-
sel auf der Rechnung, wird diese 
 regelmäßig Vertragsinhalt.
Der Kassenarztsenat des Sozial-
gerichts Hamburg hat in einem 
Rechtsstreit zwischen der Zahn-
techniker-Innung und der KZV 
Hamburg in Übereinstimmung 
mit der höchstrichterlichen Recht-
sprechung 1992 geäußert, dass er 
die vereinbarte Gewährung und 
Entgegennahme von Skonti bis  
zu 3 Prozent für zulässig hält. 
Die Materie des Preisnachlasses 
ist heute durch das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) geregelt, § 3 UWG lautet:
„Unlautere Wettbewerbshand
lungen, die geeignet sind, den 
Wettbewerb zum Nachteil der 
Mitbewerber der Verbraucher 
oder der sonstigen Marktteilneh
mer nicht nur unerheblich zu be
einträchtigen, sind unzulässig.“
Die neue Strafrechtsregelung 
und die zuvor schon geltende 
Wettbewerbsregelung sind – wie 
der Wortlaut zeigt – gleichlau-
fend. Sowohl nach dem Straf-
recht als auch nach dem Wett-
bewerbsrecht ist zu klären, ob 
durch die Skontogewährung 
eine „unlautere Wettbewerbs-
handlung“ vorgenommen wird. 

Das wäre insbesondere dann  
der Fall, wenn nach einer Ver-
einbarung zwischen Innungen/
Landesinnungsverbänden und 
den gesetzlichen Krankenkas-
sen ein ursprünglich vereinbar-
tes Skontoverbot Gültigkeit 
hätte. Die Regelung lautet:
„Preisnachlässe, Skonti, Rabatte, 
Umsatzbeteiligungen sowie Bo
nifikationen und sonstige Rück
vergütungen dürfen nicht ge
währt werden; es sei denn, eine 
Weiterleitung an den Kosten
träger ist gewährleistet.“ 
In Ansehung der Rechtsent-
wicklung ist diese Formulierung 
teilweise überholt und hinsicht-

lich des „Skontos“– wie dar-
gestellt – nach aktueller Recht-
sprechung nicht mehr aufrecht 
zu erhalten. Die höchstrichter-
liche Rechtsprechung gestattet 
die Gewährung eines Skontos 
und weiter dessen Einbehalt 
durch den Zahnarzt, Letzteres 
auch geregelt zwischen Zahn-
ärzten und Kassen (Bundes-
mantelvertrag), allerdings nur 
bei Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsfrist. 

Einzelrechnungen/Monats-
zusammenstellungen

Die Zulässigkeit des Skontos er-
fordert die kurzfristige Bezah-
lung. Hierbei ist ständige, lang-
jährige Übung, dass im Abrech-
nungsverkehr zwischen Zahn-
techniker und Zahnarzt nicht  
die Einzelrechnung gebucht und 
ausgeglichen wird; die Zahlung 
erfolgt vielmehr aufgrund der 
Monatszusammenstellung. Diese 
seit Langem bestehende tatsäch-
liche Handhabung ist zur Ver-
kehrssitte erstarkt. Sie dient so-
wohl dem Zahntechniker als 
auch dem Zahnarzt gleicher-
maßen zur Erleichterung des 
Zahlungsverkehrs. 
Verkehrssitte ist nach höchst-
richterlicher Rechtsprechung die 
im Verkehr beteiligter Kreise 
herrschende tatsächliche Übung. 
Die kaufmännische Verkehrs-

sitte hat im Handelsrecht eine 
 eigene Regelung erfahren, nach 
der die im Handelsverkehr gel-
tenden Gewohnheiten und Ge-
bräuche zu berücksichtigen sind. 
Entsprechendes muss aufgrund 
der Verkehrssitte auch für die 
Zahlung der Monatszusammen-
stellung gelten. Für die Ausle-
gung von Willenserklärungen 
und die Würdigung eines Verhal-
tens als Willenserklärung sowie 
für Rechtsfolgen von Willens-
erklärungen gilt der aufgezeigte 
Brauch gleichermaßen. 
Die Verkehrssitte ist keine 
Rechtsnorm, sondern ein die 
Auslegung mitbestimmender 

 tatsächlicher Faktor bei der 
 Würdigung der Abrechnungs-
modalität einschließlich der 
Skontogewährung. Daraus ist 
der Schluss zu ziehen, dass für 
den Skonto die Zahlung auf-
grund der Monatszusammenstel-
lung die „Unverzüglichkeit“ be-
stimmt. Für den Skonto maßge-
bend ist danach die Zahlungsfrist 
auf der Grundlage der Monats-
zusammenstellung und nicht 
aufgrund der Einzelrechnung. 
Aus umsatzsteuerrechtlicher 
Sicht kommt der einfachen 
 Monatszusammenstellung – also 
ohne Umsatzsteuer-Nennung – 
kein Rechnungscharakter zu. 
Dies gilt jedoch nicht buchhalte-
risch und ertragsteuerlich (§ 238 
HGB, §§ 140 FAO). Die Monats-
zusammenstellung ist die Grund-
lage der Abrechnung zwischen 
Zahntechniker und Zahnarzt 
und wird auch dementsprechend 
verbucht. In die Buchhaltung 
gehen nicht die Einzelrechnun-
gen ein, sondern die Monatszu-
sammenstellung als Grundlage 
der Gewinnermittlung. Dies ent-
spricht allgemeiner Branchen-
übung und ist als branchenübli-
che allgemeine Verkehrssitte zu 
bewerten und zu beachten. 
Hält der Zahnarzt die zulässig 
vereinbarte Skontoregelung 
durch Fristüberschreitung nicht 
ein, so ist der Abzug unberech-
tigt und an den Zahntechniker 
auszukehren. 

Zahntechnische Einzel-
rechnung/Umsatzsteuer

Nach § 14 Abs. 4 Ziff. 7 Umsatz-
steuergesetz (UStG) ist in der 
Einzelrechnung an den Zahn-
arzt jede „im Voraus vereinbarte 
Minderung des Entgelts“ auszu-
weisen. Dazu gehört auch der 
Skonto (Barzahlungsrabatt).
Das bedeutet jedoch nicht, dass 
die übliche Formulierung „Zahl-
bar innerhalb von … (1 Woche?)  
mit 3 % Skonto“ zu verwenden 
ist. Ein solcher Hinweis könnte 
bei Patienten zu Missverständ-
nissen führen, weil sie die 
 Skontogewährung auf sich 
selbst beziehen, obwohl diese 
nur im Vertragsverhältnis zwi-
schen Zahntechniker und Zahn-
arzt vereinbart und gewollt ist. 
Es empfiehlt sich, dass der 
Zahntechniker eine Vereinba-
rung trifft, dass auf der Einzel-
rechnung anstelle des obigen 
Satzes lediglich ein Verweis  
auf eine „Konditionenverein-
barung“ erfolgt. Die Vereinba-
rung – mit neuen oder vorhan-
denen Kunden oder etwa am 
Jahresanfang – muss hinrei-
chend bestimmt sein, um eine 
leichte Nachprüfbarkeit zu er-
möglichen. Hierbei reicht die 
Benennung der Vertragsschlie-
ßenden und des Datums der Ver-
einbarung aus.  Folgender Hin-
weis auf der Einzelrechnung 
wird als ausreichend erachtet: 
„Hinweis gem. § 14 Abs. 4 Nr. 7 
UStG: Zahlbar entspr. Konditio
nenvereinbarung vom …“ oder – 
wie in der Praxis auch anzutref-
fen –  „Skonto entsprechend Kon
ditionenvereinbarung vom …“

Ergebnis

Skontogewährung gegenüber 
dem Zahnarzt ist zulässig. Die ver-
einbarte und vom Zahnarzt ein-
zuhaltende Zahlungsfrist richtet 
sich nach der Monatszusammen-
stellung und nicht nach der Einzel-
rechnung (mit Hinweis auf die 
Konditionenvereinbarung). 
Würde der hier vertretenen, durch 
Rechtsprechung noch nicht be-
stätigten Auffassung nicht ge-
folgt, so könnte von einem Ver-
botsirrtum nach § 17 StGB ausge-
gangen werden. Dieser lautet:
„Fehlt dem Täter bei Begehung 
der Tat die Einsicht, Unrecht zu 
tun, so handelt er ohne Schuld, 
wenn er diesen Irrtum nicht ver
meiden konnte.“
Etwa dann, wenn er der hier vertre-
tenen und demnächst veröffent-
lichten Auffassung entspricht.  

Zahntechniker-Innung Rhein-Main
Dr. M.-P. Henninger, Justiziar
Kettenhofweg 14–16
60325 Frankfurt am Main
Tel.: 069 956799-13
info@zti-rhein-main.de
www.zti-rhein-main.de
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Heinz-Rohde-Preis 2016
Die Zahntechniker-Innung für den Regierungs bezirk 
Düsseldorf (ZID) dankt Lutz Wolf für seine Dienste.

Anlässlich des 60. Verbands tages 
des Verbands Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI) in 
Bonn würdigte ZID-Obermeister 
Dominik Kruchen die Verdienste 
von Zahntechnikermeister (ZTM) 
Lutz Wolf, Ehrenpräsident des 
VDZI, mit der Verleihung des 
Heinz-Rohde-Preises. Lutz Wolf 
nahm diesen Preis anlässlich des 

Festabends des VDZI ent gegen. 
In seiner Laudatio würdigte 
Dominik Kruchen die besonderen 
Verdienste von Lutz Wolf für das 
gesamte Handwerk. Bezeichnend 
für seine umfangreiche verbands-
politische Arbeit war sein Einsatz 
für die  Eigenständigkeit des 
Berufs standes. Im Rahmen der 
Gesetzgebungsverfahren zu sie-
ben Gesundheitsreformen war 
Lutz Wolf Verhandlungsführer 
des Zahntechniker-Handwerks. 
Im Bundes tag hat der ZTM wäh-
rend seiner Zeit als Präsident des 
VDZI zu den jeweiligen Gesetz-
gebungsverfahren Stellung bezo-
gen. Seine bundesweite Anerken-
nung hat ihm eine hohe Glaubwür-
digkeit bei seinen Gesprächspart-
nern von Politik, Zahnärzten oder 
Krankenkassen eingebracht.

Die ZID bedankte sich besonders 
beim Menschen Lutz Wolf. Für 
seine unvergleichliche Art der 
Amtsführung, sei es als Präsident 
des VDZI, als Ober meister der 
Innung Nieder sachsen oder, für 
seine Zielstrebigkeit, Beharrlich-
keit und Überzeugungskraft, sei-
nen Spielwitz, für Kollegialität und 
Verantwortungsbewusstsein.

Der Heinz-Rohde-Preis wird seit 
1984 an heraus ragende Persön-
lichkeiten des Zahntechniker- 
Handwerks vergeben. So zählen 
zu den bisherigen Preisträgern 
die Zahntech nikermeister Ger-
hard Geiger, Horst Gründler, Hu-
bert Pfannenstiel, Heinz Polz, 
VDZI-General sekretär Walter 
Winkler, aber auch Jürg Stuck 
und der Zahnarzt Giuseppe Allais. 
Die Auszeichnung, die nach dem 
langjährigen Obermeister und 
Ehrenobermeister der Innung 
Düsseldorf ZTM Heinz Rohde 
 benannt wurde, erfolgt immer in 
Form einer durch einen Künstler 
geschaffenen Plastik. In diesem 
Jahr gestaltete sie der Bildhauer 
Dieter von Levetzow.  

Quelle: ZID

ZID-Obermeister Dominik Kruchen ehrt ZTM Lutz Wolf.

Klaus Kanter Preis
Klaus Kanter Stiftung vergibt Preis für die beste Meisterarbeit 

des Zahntechniker-Handwerks.

Um die Frage nach der besten 
deutschen Meisterarbeit des 
Zahntechniker-Handwerks zu 
beantworten, kam die Jury der 
Klaus Kanter Stiftung am 2. Juli 
2016 im Zentrum der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (Ca-
rolinum) der Universität Frank-
furt zusammen, dessen Leiter, 
Herr Prof. Dr. H.-Ch. Lauer, 
Ehrenzahntechnikermeister der 
Klaus Kanter Stiftung, auch zum 
Kreis der Jury gehört.
Nach akribischer Prüfung der 
neun eingesandten Meisterar-
beiten, die aus allen Teilen der 
Republik eingereicht worden 
waren, und dem Ausfüllen Hun-
derter Bewertungsbogen, konn-
ten die zehn Experten aus Zahn-
technik und Zahnmedizin das 
Ergebnis präsentieren.
Es geht aufwärts mit der Zahn-
technik – erfreut konstatierte die 
Jury eine generelle Steigerung 

der Qualität aller eingereichten 
Arbeiten im Vergleich zu den 
 Vorjahren. Dies beweist und 
 unterstreicht eindrucksvoll, wie 
wichtig das Konzept der meister-
lichen Ausbildung in Deutsch-
land ist. 
Und so kamen die Gewinner auch 
aus allen Teilen Deutschlands, 
dem Nordosten, dem Südwesten 

und dem Süden. Die Namen der 
Preisträger werden im Rahmen 
einer großen Preisverleihung der 
Herbstfortbildung der Förder-
gemeinschaft der Zahntechniker 
Meisterschule Berlin-Branden-
burg e.V. am 17. September in 
Berlin bekannt gegeben. 

Quelle: Klaus Kanter Stiftung

V.l.n.r.: ZTM Bader, ZTM Arnold, ZTM Wöhrl, ZTM Radenkovic, ZTM Rauh, ZTM Buder, ZTM Klaus Kanter, 
H. Deusser, ZTM Bär, ZTM Hohmann, ZTM Schuch, Dr. Bornemann.

Gemeinsam wollen sich Zahnärz-
te wie Zahntechniker auch gegen 
Billiganbieter zur Wehr setzen: 
„Hochwertige Dienstleistungen 
der Heilberufe und Werkleistun-
gen des Gesundheitshandwerks 
können nicht zu Billigpreisen er-
bracht werden.“ Von der Politik 
 fordern die Organisationen der 
Zahnärzte und Zahntechniker, die 

Rahmenbedingungen für zahn-
ärztliche Dienstleistungen und 
zahntechnische Werkleistungen 
in Deutschland so zu gestalten, 
„dass die Patientenbehandlung im 
eigenen Land nicht durch Überre-
gulierung erschwert wird“. Auch in 
Zukunft müsse es gut ausgebildete 
Zahnärzte und Zahntechniker-
meister in Deutschland geben.  

Quelle: ZIBB

Patientensicherheit stärken 
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